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§ 1 Einleitung und Übereicht 

Die folgende Untersuchung beschäftigt sich mi t Inhalt und Geltungs-
bereich des verfassungsrechtlichen  Entschädigungsgebots unter beson-
derer Berücksichtigung seiner Bedeutung für das Zivilrecht. Angesichts 
der Fülle bereits vorliegender enteignungsrechtlicher Literatur be-
dürfen Fragestellung und Untersuchungsgang der Erläuterung: 

Die sogenannte zivilrechtliche Aufopferungshaftung  hat als eigen-
ständiges Haftungsprinzip seit geraumer Zeit einen festen Platz in der 
Zivilrechtsdogmatik bei der Beschreibung und Erklärung einer beson-
deren Gruppe von Schadensausgleichsnormen, die weder der Verschul-
denshaftung noch der Gefährdungshaftung  zugerechnet werden kön-
nen. Kennzeichnend für diese Normen ist eine Schadenshaftung trotz 
Rechtmäßigkeit der Schadensverursachung; die Verwendung des Be-
griffs  der Aufopferung  signalisiert eine „Verwandtschaft"  solcher Nor-
men mit der öffentlichrechtlichen  Aufopferungshaftung,  die auf die 
§§ 74, 75 EinlALR zurückgeht und als deren Geltungsgrund für den 
Bereich vermögenswerter Rechte die herrschende Meinung heute das 
Verfassungsgebot der Enteignungsentschädigung nach Art . 14 I I I GG 
betrachtet. Die allgemeine Vorstellung einer „Parallele" zwischen zivi l -
rechtlicher und öffentlichrechtlicher  Aufopferungshaftung  durchzieht in 
der Tat das gesamte zivilrechtliche Schrifttum und die Rechtsprechung 
zur Aufopferungshaftung;  dieser allgemeinen Vorstellung liegen jedoch 
nicht hinreichend präzise Aussagen über den Inhalt des verfassungs-
rechtlichen Entschädigungsgebots in seiner heute herrschenden Ausprä-
gung zugrunde. Die vorliegende Untersuchung betrachtet diesen Man-
gel an ausreichender Auseinandersetzung der zivilrechtlichen Lehre mi t 
dem verfassungsrechtlichen  Gebot der Enteignungsentschädigung als 
einen der wesentlichen Gründe dafür,  daß die zentralen Fragen einer 
Dogmatik der zivilrechtlichen Aufopferungshaftung  heute nach wie vor 
unzureichend geklärt sind: 

Obwohl ein Prinzip der zivilrechtlichen Aufopferungshaftung  und 
dessen „Verwandtschaft"  mi t der öffentlichrechtlichen  Aufopferung 
häufig für Fragen der Auslegung und Anwendung einzelner An-
spruchstatbestände herangezogen wird, sind die Bemühungen, dieses 
Prinzip und dessen Gemeinsamkeit mit dem öffentlichrechtlichen  Ent-
schädigungsgebot inhaltl ich abgrenzbar zu beschreiben, unbefriedigend 
geblieben. Insbesondere die für das Verhältnis von zivi l - und öffent-
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2 § 1 Einlei tung und Übersicht 

lichrechtlicher Eigentumsaufopferung  zentrale Frage, ob und wieweit 
das verfassungsrechtliche  Gebot der Enteignungsentschädigung auch 
für zivilrechtliche Aufopferungslagen  Geltung beansprucht, ist bisher 
häufig ganz vernachlässigt oder doch mangels einer systematisch folge-
richtigen Interpretation des Art . 14 GG in seiner Gesamtheit nicht über-
zeugend gelöst worden. Schließlich ist auch bei der Behandlung der im 
Zivilrecht umstrittenen Frage nach einer von Einzeltatbeständen ab-
gelösten Verallgemeinerungsfähigkeit  eines Prinzips der Aufopferungs-
haftung die verfassungsrechtliche  Problematik bislang zu Unrecht ver-
nachlässigt worden. 

Diese im ersten Teil der Arbeit näher ausgeführten Einwände gegen 
die derzeit herrschenden Vorstellungen zur sogenannten zivilrecht-
lichen Aufopferungshaftung  gaben zu dem Versuch Anlaß, das verfas-
sungsrechtliche Defizit der herrschenden Zivilrechtsdogmatik zu über-
winden und zunächst klare Aussagen über Inhalt und Geltungsbereich 
des verfassungsrechtlichen  Gebots der hier sogenannten Eigentums-
opferentschädigung zu gewinnen. Dieser im zweiten Teil der Arbeit 
ausgeführte Versuch führt  trotz seines spezielleren Anlasses in seinen 
Ergebnissen über die engere zivilrechtliche Thematik weit hinaus und 
stellt geläufige Vorstellungen zur enteignungsrechtlichen Dogmatik in 
wesentlichen Punkten in Frage. Das mag u. a. darauf zurückzuführen 
sein, daß die vorliegende Untersuchung des verfassungsrechtlichen  Ent-
schädigungsgebots — veranlaßt durch ihren Bezug zum Zivilrecht aber 
auch aus allgemeineren Erwägungen — eine dogmatische Rückbesin-
nung auf den engeren Anwendungsbereich des Entschädigungsgebots 
für rechtmäßige Eigentumsbeeinträchtigungen vollzieht. Dies ermög-
licht es nämlich, einige zentrale Aspekte des verfassungsrechtlichen 
Entschädigungsgebots für Eigentumsopfer in allgemeinere grundrechts-
dogmatische Zusammenhänge wiedereinzubeziehen, die durch die der-
zeitige Ausweitung des Gebots der Enteignungsentschädigung zu einer 
praktisch weitgehenden unmittelbaren Staats(unrechts)haftung zu 
sehr in Vergessenheit geraten sind. Der fortgeschrittene  Stand der 
Reform des Staatshaftungsrechts läßt jedoch Bemühungen, die Kontu-
ren eines systematisch eigenständigen Gebots der Eigentumsopferent-
schädigung für rechtmäßige Eigentumsbeeinträchtigungen nachzuzeich-
nen, gegenwärtig durchaus wieder als zeitgemäß erscheinen. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser hier verfolgten Fragestellung be-
treffen  zum einen Grund und Kri ter ien der Anspruchsverpflichtung  und 
damit den Bereich der hier sogenannten Haftungszurechnung, zum 
anderen Grund und Kri ter ien der Anspruchsberechtigung, den Bereich 
des hier sogenannten Haftungsgrundes. 

Für die Frage der Haftungszurechnung wi rd zunächst der von der 
herrschenden Meinung für das Zivilrecht übernommene Grundsatz der 
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Begünstigtenhaftung untersucht. Die entscheidende hierzu vertretene 
These ist dabei, daß der Grundsatz einer Begünstigtenhaftung nicht 
nur generell als Begründung einer Schadensverantwortlichkeit unzu-
reichend ist, sondern daß der Begriff  der Begünstigtenhaftung auch ein 
unzutreffendes  Etikett für die tatsächlich in der Rechtsprechung ver-
wendeten Haftungszurechnungskriterien  darstellt; diese tatsächlich das 
Enteignungsrecht beherrschenden Zurechnungskriterien stellen sich i n 
Wahrheit als Ausprägung des Gedankens der Konnexität von Auf-
gabenwahrnehmung und Ausgabenverantwortung dar. Ebenfalls unter 
dem Gesichtspunkt der Haftungszurechnung werden sodann die Kr i te-
rien des sogenannten enteignungsrechtlichen Eingriffs  untersucht, die 
die für Entschädigungsansprüche primären und konstitutiven Haftungs-
zurechnungskriterien enthalten. Hier kommt es der vorliegenden Un-
tersuchung darauf an, zu zeigen, daß dem Gebot der Eigentumsopfer-
entschädigung kein spezifisches Haftungszurechnungsprinzip  zugrunde-
liegt, daß also die Entscheidung über die „richtigen" Zurechnungskrite-
rien kein Problem des Inhalts des verfassungsrechtlichen  Entschädi-
gungsgebots ist, sondern als allgemeines Problem der Grundrechts-
relevanz von Folgen staatlicher Maßnahmen zu lösen ist. 

Die entscheidenden positiven Aussagen zu Inhalt und Geltungsbe-
reich des Entschädigungsgebots werden anschließend im Rahmen der 
Erörterung der Kri ter ien des entschädigungspflichtigen Eigentums-
opfers, also für den Bereich des Haftungsgrundes bei der Eigentums-
opferentschädigung entwickelt. I m Mit telpunkt dieser Betrachtung 
steht dabei das Verfahren,  mi t dessen Hilfe die Rechtsprechung die 
jeweils maßgeblichen Merkmale des entschädigungspflichtigen Eigen-
tumsopfers bestimmt. Im Einklang mi t der gegenwärtig wohl herr-
schenden Lehre w i rd dieses Verfahren  als eine weitgehend offene  Ab-
wägung charakterisiert. Die nähere Betrachtung von Inhalt und Struk-
tur dieser Abwägung führt  hier indes zu weitreichenden Konsequen-
zen: M i t Rücksicht darauf,  daß Gleichheitssatz und Übermaß verbot 
i. V. m. Ar t . 141, I I GG den normativen Rahmen und die Grundlage der 
herrschenden Abwägung zur Abgrenzung des entschädigungspflichtigen 
Eigentumsopfers bilden, w i rd hier für eine tatbestandliche Ablösung 
des allgemeinen Gebots der Eigentumsopferentschädigung vom Gel-
tungsbereich des Ar t . 14 I I I GG plädiert. Das allgemeine Entschädi-
gungsgebot wegen rechtmäßiger Eigentumsbeeinträchtigungen bean-
sprucht — so die tragende Überlegung — gemäß seiner ratio Geltung 
unmittelbar im Bereich des Ar t . 1412 GG, seine zutreffende  verfas-
sungsrechtliche Begründung bildet die Bindung auch des eigentums-
gestaltenden (Zivil-)Gesetzgebers an Übermaßverbot und Gleichheits-
satz i. V. m. Ar t . 1411 und I I GG. Die hieraus folgende systematische 
Konzeption des Art . 14 GG bedeutet nur einen notwendigen dogmati-
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